
  
Anwalt für Strafrecht: Bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln

  

Aus einer Bande heraus begangene Straftaten können dem einzelnen Bandenmitglied nicht allein aufgrund
der von ihm getroffenen Bandenabrede als eigene zugerechnet werden. Vielmehr ist es für eine
Strafbarkeit des Beschuldigten erforderlich, zu ermitteln inwiefern sich dieser an einzelnen Straftaten
beteiligte.

  

Der Bundesgerichtshof hatte sich in seinem Beschluss vom 23. Januar 2020 (3 StR 26/19) mit der Frage zu
befassen, ob ein Beschuldigter allein deshalb Beteiligter einer Betäubungsmitteltat ist, weil er Mitglied
einer Bande ist, welche diese begeht. Als Mitglied einer Bande handelt ein Beschuldigter, wenn er sich mit
mindestens zwei weiteren Personen mit dem Willen verbunden hat, künftig für eine gewisse Dauer
selbstständige, im Einzelnen noch ungewisse Betäubungsmitteltaten zu begehen. Der Beschuldigte in dem,
dem Beschluss des BGHs zugrunde liegenden Sachverhalt, schloss sich mit vier weiteren Personen
zusammen, um gemeinsam mit diesen mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben und sich dadurch eine
fortlaufende Einnahmequelle von erheblichem Gewicht zu verschaffen. Hierbei koordinierte der
Beschuldigte die Geschäfte und war insbesondere für Absprachen mit Lieferanten und Abnehmern
zuständig. In einer Vielzahl von Fällen ließ sich der Urteilsbegründung jedoch nur entnehmen, dass der
Beschuldigte Betäubungsmittel „für den gemeinsamen Handelsbestand“ bestellte bzw. erwarb. Auf
Grundlage dessen verurteilte das Landgericht den Beschuldigten in sämtlichen Fällen wegen
bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Dem schloss sich der
Bundesgerichtshof nicht an. Aus einer Bande heraus begangene Straftaten können dem einzelnen
Bandenmitglied nicht allein aufgrund der von ihm getroffenen Bandenabrede als eigene zugerechnet
werden. Vielmehr ist hinsichtlich jeder Tat nach den allgemeinen Kriterien zu prüfen, inwieweit sich das
betreffende Mitglied daran als Mittäter, Anstifter oder Gehilfe beteiligte oder ob es insoweit keinen
strafbaren Tatbeitrag leistete. In den entsprechenden Fällen ließ sich aus den Urteilsgründen jedoch nicht
entnehmen, ob der Beschuldigte überhaupt einen Tatbeitrag leistete.
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